


Wieso ist ein intakter Hausanschluss so wichtig?

 Durch undichte Leitungen kann Abwasser ins Erdreich austreten und ins Grundwasser versickern. Weiter kann Sickerwasser

in die Leitung eindringen, welches die Abwasserreinigungsanlage  (ARA) unnötig belastet und entsprechend zusätzliche
Kosten verursacht. 
Bei verstopfter Leitung kann das Abwasser nicht mehr abfliessen und bis in Ihr Gebäude zurückstauen. 

Welche Grundlagen berechtigen zur Kontrolle und Sanierungsaufforderung 
von privaten Hausanschlüssen? 

Wann fordert die Behörde eine Überprüfung des privaten Hausanschlusses?

Bauen Sie Ihre Liegenschaft um oder sanieren Sie diese, wird eine Kontrolle Ihres Hausanschlusses auf Funktionalität und

Dichtheit verlangt. Dies kann mittels einer Kanalfernsehaufnahme geschehen. Allfällige Mängel sind zu beheben. Falls er-
forderlich, ist die Leitung zu sanieren oder zu erneuern. 
Bei einer Sanierung/Erneuerung von Strassen oder der öffentlichen Kanalisation sind alle daran angeschlossenen Haus-

anschlussleitungen zu überprüfen. Allfällige Leitungserneuerungen können so mit diesen Arbeiten koordiniert werden. 

Wie gehen Sie vor, wenn Ihr Hausanschluss zu prüfen ist?

Durch ein Kanalfernsehunternehmen sind Zustandsaufnahmen zu fertigen (eine Unternehmerliste  erhalten Sie bei der
Gemeinde). 
Nach der Aufnahme Ihres Hausanschlusses erhalten Sie ein TV-Protokoll. Dieses beinhaltet eine Videoaufnahme der

Leitung (DVD), das Protokoll über alle vorhandenen Mängel und einen Situationsplan mit eingezeichnetem Verlauf der
Leitung. 
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 Diese finden Sie in der Gewässerschutzgesetzgebung  und im kommunalen Abwasserreglement: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Gemeinde Aarburg (Abteilung Bau Planung Umwelt) unterstützt Sie gerne bei der Organisation und Beurteilung. 
 

 
 

WEITERE  INFORMATIONEN  
www.ag.ch/umwelt Umweltschutzmassnahmen Abwasser Liegenschaftsentwässerung 
www.aarburg.ch 

Einwohnergemeinde Aarburg 
Abteilung Bau Planung Umwelt 
Rathaus 
Städtchen 37 
4663 Aarburg 
Tel.: 062 / 787 14 70 
Mail: bpu@aarburg.ch  

 
 


Die entsprechenden Dokumente finden Sie im Internet unter: www.admin.ch unter Dokumentation Gesetzgebung und unter 
www.aarburg.ch/Online Schalter/Formulare und Reglemente/Abwasserreglement. 
 
 


